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Modul Sachverhalt

Leistungsschlüssel 99008001012000, 99008001012000

Leistungsbezeichnung I Personalausweis beantragen

Leistungsbezeichnung II

Typisierung 2/3 - Bund: Regelung (2 oder 3), Land/Kommune:
Vollzug

Quellredaktion Thüringen

Freigabestatus Katalog unbestimmter Freigabestatus

Freigabestatus Bibliothek unbestimmter Freigabestatus

Begriffe im Kontext Perso, Identitätsdokument, Ausweis beantragen, ePA,
Ausweis, Identitätsnachweis, Beantragung, Ausweis
ausstellen, Personaldokument, Lichtbildausweis, neuer
Personalausweis, elektronischer Personalausweis,
Neuer PA

Leistungstyp Leistungsobjekt mit Verrichtung

Leistungsgruppierung Personalausweis (008)

Verrichtungskennung Ausstellung (012)

SDG-Informationsbereich Dokumente, die von Unionsbürgern, ihren
Familienmitgliedern, die keine Unionsbürger sind,
allein reisenden Minderjährigen und
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Nicht-Unionsbürgern bei grenzüberschreitenden
Reisen innerhalb der Union verlangt werden
(Personalausweis, Visum, Pass)

Lagen Portalverbund Ausweise (1070100)

Einheitlicher
Ansprechpartner

Nein

Fachlich freigegeben am 28.01.2025

Fachlich freigegen durch Thüringer Ministerium für Inneres, Kommunales und
Landesentwicklung

Handlungsgrundlage https://www.gesetze-im-internet.de/pauswg/__1.html
https://www.gesetze-im-internet.de/pauswg/__6.html
https://www.gesetze-im-internet.de/pauswg/__6a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/pauswg/__7.html
https://www.gesetze-im-internet.de/pauswg/__8.html
https://www.gesetze-im-internet.de/pauswg/__9.html
https://www.gesetze-im-internet.de/pauswg/__10.html
https://www.gesetze-im-internet.de/pauswg/__10a.htm
l
https://www.gesetze-im-internet.de/pauswg/__11.html
https://landesrecht.thueringen.de/perma?j=Pa%C3%9F
G%2FPAuswGAG_TH_%21_1
https://www.gesetze-im-internet.de/pauswgebv/index.
html
https://www.gesetze-im-internet.de/pauswg/__1.html

Teaser Wenn Sie die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen,
können Sie einen Personalausweis beantragen.

Volltext Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind
verpflichtet, einen gültigen Ausweis zu besitzen, sobald
sie 16 Jahre alt sind und der allgemeinen Meldepflicht
unterliegen oder, ohne ihr zu unterliegen, sich
überwiegend in Deutschland aufhalten. Jede Person
jeden Alters mit der deutschen Staatsangehörigkeit
kann einen Personalausweis beantragen.

Der Personalausweis wird vor Ablauf der
eingetragenen Gültigkeitsdauer ungültig, wenn

• Eintragungen unrichtig werden oder
• das Lichtbild nicht mehr eindeutig für
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Identifizierungen geeignet ist. Das kann insbesondere
bei Ausweisen für Säuglinge oder Kleinstkinder der Fall
sein.

Es gibt eine Ausnahme: Die Änderung der Anschrift
führt nicht zur Ungültigkeit.

Die Gültigkeitsdauer ist von Ihrem Alter bei der
Antragstellung abhängig:

• Antragstellung unter 24 Jahren: Personalausweis ist 6
Jahre gültig.
• Antragstellung ab 24 Jahren: Personalausweis ist 10
Jahre gültig.

Ein vorläufiger Personalausweis ist höchstens 3
Monate lang gültig.

Sie können den Antrag bei Ihrer
Personalausweisbehörde am Hauptwohnsitz stellen,
das ist in der Regel das Bürgeramt. Antragstellungen
bei jeder anderen Personalausweisbehörde sind
möglich, wenn ein wichtiger Grund dargelegt wird.
Dabei fällt ein Unzuständigkeitszuschlag an, das heißt,
die Kosten für Ihren neuen Personalausweis sind
höher.

Seit 01.09.2021 kann auf Antrag der
Dokumenteninhaberin oder des Dokumenteninhabers
ein transparenter Braille-Aufkleber mit der Aufschrift
„ad“ (Ausweisdokument) auf den Personalausweis, die
eID-Karte oder auf dem elektronischen Aufenthaltstitel
auf der Rückseite der Ausweis-Karte aufgebracht
werden. Der Aufkleber mit Brailleschrift soll die
Unterscheidung von Personalausweis, eID-Karte oder
elektronischem Aufenthaltstitel von anderen Karten im
Scheckkartenformat, beispielsweise im Portemonnaie,
erleichtern.

Die zuständige Personalausweisbehörde kann
Personen von der Ausweispflicht befreien,

1. für die ein Betreuer oder eine Betreuerin nicht nur
durch einstweilige Anordnung bestellt ist oder die
handlungs- oder einwilligungsunfähig sind und von
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einem oder von einer mit öffentlich beglaubigter
Vollmacht Bevollmächtigten vertreten werden,
2. die voraussichtlich dauerhaft in einem Krankenhaus,
einem Pflegeheim oder einer ähnlichen Einrichtung
untergebracht sind oder
3. die sich wegen einer dauerhaften Behinderung nicht
allein in der Öffentlichkeit bewegen können.

Auf Antrag ist ein Personalausweis auch auszustellen,
wenn eine Person noch nicht 16 Jahre alt ist oder wenn
diese Deutsche im Sinne des Grundgesetzes ist, aber
der Meldepflicht deswegen nicht unterliegt, weil sie
keine Wohnung in Deutschland hat (beispielsweise
sogenannte Auslandsdeutsche).

Erforderliche Unterlagen • Bisheriges amtliches Ausweisdokument (Pass,
Personalausweis)
• Bei Erstausstellung (dazu zählt auch, wenn Sie neu
zugezogen sind) oder anlassbezogen in der Regel
weitere Unterlagen zum Beispiel
Personenstandsurkunden,
Staatsangehörigkeitsurkunden
• bei Kindern unter 16 Jahren: Einverständniserklärung
der Erziehungsberechtigten bei nur einem
Erziehungsberechtigten zusätzlich der
Sorgerechtsnachweis
• biometrietaugliches Passfoto: Ab 1. Mai 2025 werden
ausschließlich digital vorliegende biometrische
Lichtbilder für neue hoheitliche Dokumente genutzt.
Die Lichtbilder werden entweder in der Behörde
erstellt oder bei Fotografinnen und Fotografen. Daher
kann ein Lichtbild nicht mehr vom Bürger selbst
mitgebracht werden.
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/
veroeffentlichungen/themen/moderne-verwaltung/aus
weise/passbild-schablone-erwachsene.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/
veroeffentlichungen/themen/moderne-verwaltung/aus
weise/passbild-schablone-erwachsene.html

Voraussetzungen • Deutsche(r) im Sinne des Artikel 116 Absatz 1
Grundgesetz
• Stellung eines förmlichen Antrags bei der jeweils
zuständigen Gemeinde durch Antragssteller (ab dem
16. Lebensjahr) beziehungsweise gesetzlichen
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Vertreter (zum Beispiel bei gemeinsamem Sorgerecht
durch beide Elternteile, leben diese nicht nur
vorübergehend getrennt, in der Regel allein durch den
Elternteil, bei dem sich das Kind gewöhnlich aufhält)
oder Betreuer
• Vertretung durch Bevollmächtigte nicht zulässig
• Zur Prüfung der Identität muss der
Personalausweisbewerber (also auch das Kind oder
der Jugendliche unter 16 Jahren) grundsätzlich
persönlich bei der Personalausweisbehörde
erscheinen.
• Für die Antragstellung außerhalb Ihres
Hauptwohnsitzes: Sie müssen einen wichtigen Grund
darlegen können, warum Sie den Personalausweis
nicht bei der Personalausweisbehörde an Ihrem
Hauptwohnsitz beantragen.

Kosten • antragstellende Personen ab einschließlich 24 Jahren:
37,00 Euro
• antragstellende Personen unter 24 Jahren: 22,80 Euro
• vorläufiger Personalausweis: 10,00 Euro
• Zuschlag bei Antragstellung außerhalb der Dienstzeit
oder bei nicht-zuständiger Behörde: 13,00 Euro
• Zuschlag für Ausstellung durch konsularische oder
diplomatische Vertretung im Ausland: 30,00 Euro

Gebührenreduzierung oder -befreiung sind möglich für
Bedürftige. Dies liegt im Ermessen der
Personalausweisbehörde.

Verfahrensablauf • Bei vielen Bürgerämtern können Sie online, per E-Mail
oder telefonisch einen Termin vereinbaren. Welche
Möglichkeiten Ihr Bürgeramt anbietet, erfahren Sie
zum Beispiel auf dessen Internetseite.
• Ihr Bürgeramt informiert Sie bei der Beantragung, ab
wann Sie Ihren Personalausweis abholen können.
• Ihr Personalausweis wird zentral von der
Bundesdruckerei in Berlin hergestellt.
• Bei vielen Bürgerämtern können Sie online, per E-Mail
oder telefonisch einen Abholtermin vereinbaren.
Informieren Sie sich über die Möglichkeiten, die Ihr
Bürgeramt anbietet, zum Beispiel auf dessen
Internetseite.

Bearbeitungsdauer Ab Antragstellung dauert es in der Regel mindestens 2
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bis 3 Wochen, bis Sie Ihren Personalausweis im
Bürgeramt abholen können.

Frist Spätestens wenn Sie 16 Jahre alt werden, müssen Sie
einen Personalausweis beantragen. Ausnahme: Sie
besitzen ein gültiges Passdokument, also Reisepass,
Kinderreisepass oder vorläufiger Reisepass. Wenn Sie
über 16 Jahre alt sind, müssen Sie spätestens zum
Ablauf des alten Personalausweises einen neuen
Ausweis beantragen. Ausnahme: Sie besitzen ein
gültiges Passdokument.

weiterführende
Informationen

Hinweise Einen Personalausweis beantragen Sie im Bürgeramt
an Ihrem Wohnort, bei mehreren Wohnsitzen an Ihrem
Hauptwohnsitz. Sie können Ihren Personalausweis
auch in jedem anderen Bürgeramt beantragen. Sie
brauchen dafür aber einen wichtigen Grund. Wenn Sie
vorher mit dem von Ihnen ausgewählten Bürgeramt
Kontakt aufnehmen, können Sie in Erfahrung bringen,
ob und inwieweit das Bürgeramt Ihren Grund
anerkennt.

Rechtsbehelf

Kurztext • Personalausweis Ausstellung
• Jede Person mit deutscher Staatsbürgerschaft kann
einen Personalausweis beantragen.
• Kosten: EUR 37,00 für antragstellende Personen ab
einschließlich 24 Jahren EUR 22,80 für antragstellende
Personen unter 24 Jahren EUR 10,00 für den
vorläufigen Personalausweis EUR 13,00 Zuschlag
außerhalb der Dienstzeit oder bei nichtzuständiger
Behörde EUR 30,00 Zuschlag bei Antragstellung für
Ausstellung durch konsularische oder diplomatische
Vertretung im Ausland
• Bearbeitungsdauer: Abholung in der Regel nach zwei
Wochen möglich
• Gültigkeitsdauer hängt vom Alter ab: Personen unter
24 Jahren: 6 Jahre Personen ab 24 Jahren: 10 Jahre
• zuständig: Personalausweisbehörde am
Hauptwohnsitz jede andere Personalausweisbehörde

Ansprechpunkt Im Freistaat Thüringen sind die (Wohnsitz-)Gemeinden
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zuständige Personalausweisbehörden. Bei mehreren
Wohnungen ist auf die Hauptwohnung abzustellen.
Wenden Sie sich an Ihre Stadt, Gemeinde
beziehungsweise Verwaltungsgemeinschaft.

Zuständige Stelle

Formulare

Ursprungsportal Personalausweis beantragen, Apply for an identity card
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